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Merkblatt 
über die allgemeinen Pflichten und Rechte von Praktikantinnen und Praktikanten im öffentlichen Dienst  

 
Dieses Merkblatt soll Sie mit den wichtigsten Pflichten und Rechten vertraut machen und Ihnen damit die Erfüllung Ihres Praktikumsver-
trages erleichtern. Die sich aus dem zwischen Ihnen und dem Praktikumsbetrieb bestehenden Rechtsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten sind im Wesentlichen durch Ihren Vertrag geregelt. Bitte beachten Sie aber auch die nachstehenden Ausführungen über die 
allgemeinen Pflichten und Rechte, die sich aus der Ableistung Ihres Praktikums im öffentlichen Dienst ergeben. Ferner sind am Ende 
dieses Merkblattes im Auszug Bestimmungen aus dem Strafgesetzbuch abgedruckt, die für den Bereich des öffentlichen Dienstes von 
besonderer Bedeutung sind.  
 
Für die zu Ihrer Person gespeicherten Daten haben Sie nach näherer gesetzlicher Regelung (u. a. im Nds. Datenschutzgesetz) ein Recht 
auf Auskunft und ggf. auf Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten. Sie können sich wegen Verletzung Ihrer Rechte jederzeit an 
die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen wenden. Wenn mit Ihnen eine Praktikantenvergütung vereinbart worden ist, 
wird diese mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung berechnet und überwiesen. Hierfür werden personenbezogene Daten gespeichert. 
Soweit es gesetzlich vorgeschrieben ist, werden ihre Daten an andere übermittelt (Sozialversicherungsträger, Finanzamt). 
 
Insbesondere ergeben sich für Sie die nachstehend aufgeführten Pflichten und Rechte:  
1. Allgemeines Verhalten 
 Angehörige des öffentlichen Dienstes stehen in besonderem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sie haben sich innerhalb und außerhalb 

des Dienstes so zu verhalten, dass das Ansehen des Praktikumsbetriebes nicht negativ beeinträchtigt wird. Dieser Erwartung ent-
sprechend muss den erteilten Weisungen gefolgt und die in dem Praktikumsbetrieb geltende Ordnung beachtet werden. Dazu gehö-
ren u.a. das Einhalten der Praktikumszeit, Höflichkeit im Umgang mit dem Publikum, Erledigung persönlicher Angelegenheiten au-
ßerhalb der Praktikumszeit, kein Alkoholgenuss innerhalb der täglichen Praktikumszeit. 

2. Schweigepflicht, Datengeheimnis  
 Über Angelegenheiten der Verwaltung oder des Betriebes, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder 

vom Praktikumsbetrieb angeordnet ist, haben Sie Verschwiegenheit zu bewahren. Dieses gilt auch für die Zeit nach Beendigung Ihres 
Praktikums.  

 Ohne Genehmigung Ihres Praktikumsbetriebes dürfen Sie von dienstlichen Schriftstücken, Formeln, Zeichnungen, bildlichen Darstel-
lungen, chemischen Stoffen oder Werkstoffen, Herstellungsverfahren, Maschinenteilen oder anderen geformten Körpern zu außer-
dienstlichen Zwecken weder sich noch anderen Kenntnis, Abschriften, Ab- oder Nachbildungen, Proben oder Probestücke verschaf-
fen.  

 Es ist weiter zu beachten, dass Sie - sofern Sie Zugang dazu haben - personenbezogene Daten nicht unbefugt zu einem anderen als 
dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck verarbeiten, bekanntgeben oder zugänglich machen dürfen. Dies gilt auch 
nach Beendigung der Tätigkeit ohne Rücksicht darauf, ob die personenbezogenen Daten in automatisierten oder nicht automatisierten 
Verfahren bearbeitet werden.  

3. Belohnungen und Geschenke 
 Belohnungen und Geschenke, die Ihnen in Bezug auf Ihre Tätigkeit angeboten werden, dürfen Sie grundsätzlich nicht annehmen. 

Solche Angebote müssen Sie unverzüglich und unaufgefordert Ihrem Praktikumsbetrieb mitteilen. Geschenke und Belohnungen sind 
alle Vorteile in Geld oder Geldeswert sowie wirtschaftliche Vorteile sonstiger Art.  

4 Anwesenheitsversäumnisse 
4.1 Praktikumsunfähigkeit 
 Müssen Sie Ihrem Praktikum wegen Krankheit oder wegen eines Unfalls fernbleiben, so haben Sie dieses sowie die voraussichtliche 

Dauer des Fernbleibens Ihrem Praktikumsbetrieb am ersten Fehltag unverzüglich, d. h. möglichst bis spätestens zum allgemeinen 
Dienstbeginn, mitzuteilen. 

 Dauert die Krankheit länger als drei Kalendertage, müssen Sie eine Bescheinigung Ihrer behandelnden Ärztin bzw. Ihres behandeln-
den Arztes oder der Krankenkasse spätestens am darauf folgenden allgemeinen Arbeitstag vorlegen. 

 Dauert die Krankheit länger als in der ärztlichen Bescheinigung angegeben, sind Sie verpflichtet, umgehend eine neue ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. 

 Ist Ihr krankheitsbedingtes Fehlen durch eine Dritte oder einen Dritten verursacht worden (z. B. Verkehrsunfall), müssen Sie dieses 
Ihrem Praktikumsbetrieb unverzüglich mitteilen. Können Sie aufgrund gesetzlicher Vorschriften Schadensersatz wegen des Ausfalls 
der Praktikantenvergütung beanspruchen, der Ihnen durch das krankheitsbedingte Fehlen entstanden ist, geht dieser Anspruch inso-
weit auf den Praktikumsbetrieb über, als sie für diese Zeit Praktikantenvergütung fortgezahlt und darauf entfallende vom Praktikums-
betrieb zu tragende Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit, Anteile an Beiträgen zu den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung 
abgeführt hat (vgl. § 6 Entgeltfortzahlungsgesetz). 

4.2 Sonstige Versäumnisse 
 Sie dürfen nur mit vorheriger Zustimmung Ihres Praktikumsbetriebs vom Praktikum fernbleiben. Kann die Zustimmung den Umständen 

nach nicht vorher eingeholt werden, so ist sie unverzüglich zu beantragen. Bei nicht genehmigtem Fernbleiben haben Sie keinen 
Anspruch auf Fortzahlung Ihrer Praktikantenvergütung.  

5. Erholungsurlaub (gilt nur für Praktika im Sinne von § 26 Berufsbildungsgesetz) 
 Sie haben Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Der volle Urlaubsanspruch wird erst nach sechsmonatigem Bestehen des Ver-

tragsverhältnisses erworben (vgl. § 4 Bundesurlaubsgesetz). Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt und genom-
men werden.  
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6. Ausschlussfristen 
 Sie werden ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass alle Ansprüche aus dem Praktikumsverhältnis innerhalb einer Aus-

schlussfrist von drei Monaten nach Fälligkeit des Anspruchs, spätestens jedoch drei Monate nach Beendigung des Praktikumsver-
hältnisses schriftlich geltend gemacht werden müssen. 

  
 
7. Auszug aus dem Strafgesetzbuch 
 

§ 94 
Landesverrat 

(1) Wer ein Staatsgeheimnis 
1. einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner mitteilt 

oder 
2. sonst an einen Unbefugten gelangen lässt  oder öffentlich be-

kannt macht, um die Bundesrepublik Deutschland zu benach-
teiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen, 

und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe lebenslange Frei-
heitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. Ein be-
sonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
1. eine verantwortliche Stellung missbraucht, die ihn zur Wah-

rung von Staatsgeheimnissen besonders verpflichtet, oder 
2. durch die Tat die Gefahr eines besonders schweren Nachteils 

für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
herbeiführt. 

§ 95 
Offenbaren von Staatsgeheimnissen 

(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder 
auf deren Veranlassung geheim gehalten wird, an einen Unbe-
fugten gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch 
die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, wenn die 
Tat nicht in § 94 mit Strafe bedroht ist. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren. § 94 Abs. 2 Satz 2 ist anzu-
wenden. 

 § 96 
Landesverräterische Ausspähung; 

 Auskundschaften von Staatsgeheimnissen 
(1) Wer sich ein Staatsgeheimnis verschafft, um es zu verraten 
(§ 94), wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
bestraft. 
(2) Wer sich ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle 
oder auf deren Veranlassung geheim gehalten wird, verschafft, 
um es zu offenbaren (§ 95), wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

§ 97 
Preisgabe von Staatsgeheimnissen 

(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder 
auf deren Veranlassung geheim gehalten wird, an einen Unbe-
fugten gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch 
fahrlässig die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder 
auf deren Veranlassung geheim gehalten wird und das ihm kraft 
seines Amtes, seiner Dienststellung oder eines von einer amtli-
chen Stelle erteilten Auftrages zugänglich war, leichtfertig an ei-
nen Unbefugten gelangen lässt und dadurch fahrlässig die Ge-
fahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundesregierung ver-
folgt. 

§ 97 b 
Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses 

(1) Handelt der Täter in den Fällen der §§ 94 bis 97 in der irrigen 
Annahme, das Staatsgeheimnis sei ein Geheimnis der in § 97 a 
bezeichneten Art, so wird er, wenn 
1. dieser Irrtum ihm vorzuwerfen ist, 
2. er nicht in der Absicht handelt, dem vermeintlichen Verstoß 

entgegenzuwirken, oder 
3. die Tat nach den Umständen kein angemessenes Mittel zu 

diesem Zweck ist, nach den bezeichneten Vorschriften be-
straft. Die Tat ist in der Regel kein angemessenes Mittel, wenn 
der Täter nicht zuvor ein Mitglied des Bundestages um Abhilfe 
angerufen hat. 

(2) War dem Täter als Amtsträger oder als Soldat der Bundes-
wehr das Staatsgeheimnis dienstlich anvertraut oder zugänglich, 
so wird er auch dann bestraft, wenn nicht zuvor der Amtsträger 
einen Dienstvorgesetzten, der Soldat einen Disziplinarvorgesetz-
ten um Abhilfe angerufen hat. Dies gilt für die für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteten und für Personen, die im Sinne 
des § 353 b Abs. 2 verpflichtet worden sind, sinngemäß. 

§ 120 
Gefangenenbefreiung 

(1) Wer einen Gefangenen befreit, ihn zum Entweichen verleitet 
oder dabei fördert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ist der Täter als Amtsträger oder als für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteter gehalten, das Entweichen des 
Gefangenen zu verhindern, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Einem Gefangenen im Sinne der Absätze 1 und 2 steht 
gleich, wer sonst auf behördliche Anordnung in einer Anstalt ver-
wahrt wird. 

§ 133 
Verwahrungsbruch 

(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich 
in dienstlicher Verwahrung befinden oder ihm oder einem ande-
ren dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstört, be-
schädigt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verfügung 
entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Dasselbe gilt für Schriftstücke oder andere bewegliche Sa-
chen, die sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche oder ande-
ren Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts befinden oder 
von dieser dem Täter oder einem anderen amtlich in Verwahrung 
gegeben worden sind. 
(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger 
oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten anver-
traut worden oder zugänglich geworden ist, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 201 
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer unbefugt 
1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf ei-

nen Tonträger aufnimmt oder 
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten 

zugänglich macht. 
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(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt 
1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich ge-

sprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört 
oder 

2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 
Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines ande-
ren im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffent-
lich mitteilt. 

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche 
Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen zu 
beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtwidrig, wenn die öffentliche 
Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Interes-
sen gemacht wird. 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt 
(Absätze 1 und 2). 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilneh-
mer verwendet hat, können eingezogen werden. § 74 a ist anzu-
wenden. 

§ 203 
Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines 

anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Füh-
rung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbil-
dung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftli-
cher Abschlussprüfung, 

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem ge-
setzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem 
Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Or-
gan oder Mitglied eines Organs einer Rechts-anwalts-, Pa-
tentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steu-
erberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Be-
rater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer 
Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentli-
chen Rechts anerkannt ist, 

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle 
nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkann-
tem Sozialpädagogen oder 

6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Un-
fall- oder Lebensversicherung oder einer privatärztlichen oder 
anwaltlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, 
namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offen-
bart, das ihm als 
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personal-

vertretungsrecht wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder 

eines Landes tätigen Untersuchungsausschusses, sonstigen 
Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Ge-
setzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Aus-
schusses oder Rates oder 

5. öffentlich bestellten Sachverständigen, der auf die gewissen-
hafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Geset-
zes förmlich verpflichtet worden ist, 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhal-
tungspflicht bei der Durchführung wissenschaftlicher For-
schungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich ver-
pflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Ge-
heimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die 
für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; 
Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelanga-
ben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Ge-
setz dies nicht untersagt. 
(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauf-
tragter für den Datenschutz unbefugt ein fremdes Geheimnis im 
Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 
1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut 
worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz 
Kenntnis erlangt hat. 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen an-
dere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Ab-
satz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen 
Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung 
auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz1 und den in Satz 1 und 2 
Genannten steht nach dem Tode des zur Wahrung des Geheim-
nisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem 
Verstorbenen oder aus dessen Nachlas erlangt hat. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter 
das fremde Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen unbefugt 
offenbart. 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 
einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. 

§ 204 
Verwertung fremder Geheimnisse 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er 
nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 

§ 331 
Vorteilsannahme 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich 
oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen 
lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorge-
nommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist straf-
bar. 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen 
nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder an-
nimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse 
entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter un-
verzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme geneh-
migt. 
 
 

§ 332 
Bestechlichkeit 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Ge-
genleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
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dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vor-
nehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder ver-
letzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch 
ist strafbar. 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich o-
der einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich verspre-
chen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vor-
genommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine rich-
terlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In 
minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren. 
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige 
Handlung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, so sind 
die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem 
anderen gegenüber bereit gezeigt hat, 
1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 
2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Aus-

übung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu las-
sen. 

§ 353 b 
Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen 

Geheimhaltungspflicht 
(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personal-

vertretungsrecht wahrnimmt, 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt of-
fenbart und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche 
Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt ei-
nen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung 
er 
1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des 

Bundes oder eines Landes oder eines seiner Ausschüsse 
verpflichtet ist oder 

2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die 
Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht förm-
lich verpflichtet worden ist, 

an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht 
und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(3a) Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
der Strafprozessordnung genannten Person sind nicht rechts-
widrig, wenn sie sich auf die Entgegennahme, Auswertung oder 
Veröffentlichung des Geheimnisses oder des Gegenstandes o-
der der Nachricht, zu deren Geheimhaltung eine besondere Ver-
pflichtung besteht, beschränken.  
(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung 
wird erteilt 
1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans 
 a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das  

Geheimnis während seiner Tätigkeit bei einem oder für ein 
Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes be-
kanntgeworden ist, 

 b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1; 
2. von der obersten Bundesbehörde 
 a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Ge-

heimnis während seiner Tätigkeit sonst bei einer oder für 
eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des 
Bundes oder für eine solche Stelle bekanntgeworden ist, 

 b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von  
einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist; 

3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der 
Absätze 1 und 2 Nr. 2. 

§ 355 
Verletzung des Steuergeheimnisses 

(1) Wer unbefugt 
1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Amtsträger 
 a) in einem Verwaltungsverfahren oder einem gerichtlichen 

Verfahren in Steuersachen, 
 b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder in 

einem Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungswid-
rigkeit, 

 c)  aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehörde 
oder durch die gesetzlich vorgeschriebene Vorlage eines  
Steuerbescheides oder einer Bescheinigung über die bei 
der Besteuerung getroffenen Feststellungen 

 bekanntgeworden sind, oder 
2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm als 

Amtsträger in einem der in Nummer 1 genannten Verfahren  
bekanntgeworden ist, 

offenbart oder verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich 
1. die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
2. amtlich zugezogene Sachverständige und 
3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsge-

sellschaften des öffentlichen Rechts. 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des 
Verletzten verfolgt. Bei Taten amtlich zugezogener Sachverstän-
diger ist der Leiter der Behörde, deren Verfahren betroffen ist, 
neben dem Verletzten antragsberechtigt. 

§ 358 
Nebenfolgen 

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten we-
gen einer Straftat nach den §§ 332, 335, 339, 340, 343, 344, 345 
Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353 b Abs. 1, §§ 355 und 357 kann 
das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 
Abs. 2), aberkennen. 
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